
Allgemeine Geschäftsbedingungen der N&A GbR 

1. Sachlicher Geltungsbereich  

1. Die N&A GbR schließt Verträge über die Konzeptionierung, die Einrichtung, die Beratung, 
die Lieferung und die Anpassung von Netzwerken, den Verkauf und die Lieferung von 
Hardware-Produkten oder Zubehörartikeln, die Einrichtung und Betreuung von Datev 
Software und sonstige Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ab, sofern keine besonderen Vertragsbedingungen vereinbart wurden. 
Den Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.  
2. Diese Bedingungen sind auch Grundlage aller zukünftigen Leistungen und Lieferungen, 
selbst wenn ihre Einbeziehung nicht erneut ausdrücklich vereinbart wird. 

   

2. Zustandekommen von Verträgen  

1. In Prospekten, Anzeigen, Analysen, Dokumentationen und ähnlichen Schriften enthaltene 
Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Zusicherungen von 
Eigenschaften. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. Dies gilt auch für alle Preisangaben, Einarbeitungszeiten oder Angaben zur 
Freigabe von Ergänzungen und Erweiterungen.  
2. Schriftliche Angebote der N&A GbR sind in der Regel 14 Tage gültig, sofern nicht etwas 
anderes schriftlich vereinbart worden ist. Für die Berechnung dieser Frist ist das Datum des 
Angebots maßgebend.  
3. An Bestellungen und sonstige Angebote ist der Kunde 14 Tage, gerechnet ab dem Eingang 
der Bestellung oder des sonstigen Angebots bei der N&A GbR, gebunden. Fordert die N&A 
GbR zur Beurteilung des Angebots weitere Informationen an, insbesondere Angaben zum 
bestehenden Datenbestand oder zu dem zu erwartenden Datenvolumen, verlängert sich die 
Frist für die Annahme des Angebots jeweils um den Zeitraum zwischen der Anforderung der 
Informationen und dem Eingang dieser Informationen bei der N&A GbR.  
4. Ein Vertrag kommt entweder durch fristgerechte Annahme eines schriftlichen Angebots 
von der N&A GbR oder mit der schriftlichen Bestätigung einer Bestellung oder eines 
sonstigen Angebots des Kunden durch die N&A GbR zustande. Einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung gleich kommt die Ausführung des Geschäfts durch die N&A GbR. Als 
schriftlich gelten auch per E-Mail übermittelte Angebote und Bestätigungen. 

3. Preise  

1. Die Preise und Lizenzgebühren ergeben sich aus der Preis- und Produktionsliste der N&A 
GbR, die jederzeit geändert werden kann.  
2. Alle Preisangaben verstehen sich in Euro und, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten sowie ausschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
3. Die Preise und Lizenzgebühren umfassen nur dann Installationskosten sowie die Kosten für 
die Einarbeitung in die Nutzung der Softwareprodukte, die Lieferung von Zubehör oder 
sonstigen Dienstleistungen, wenn und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden 
ist. 

 



4. Zahlungsbedingungen 

1. Zahlungen haben ohne Abzug in der Weise zu erfolgen, dass die N&A GbR spätestens 5 
Tage nach Zugang der Rechnung über den Betrag verfügen kann und können mit befreiender 
Wirkung nur an die N&A GbR unmittelbar oder ein von der N&A GbR angegebenes Bank- 
erfolgen.  
2. Die Ablehnung von Wechseln oder Schecks bleibt vorbehalten; die Annahme erfolgt stets 
nur erfüllungshalber. Diskont- oder Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind 
sofort fällig.  
3. Die N&A GbR ist berechtigt, für abgeschlossene Teile eines Auftrags angemessene 
Teilzahlungen zu verlangen.  
4. Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen.  
5. Ist der Kunde in Verzug, ist die N&A GbR berechtigt, Zinsen in Höhe des von 
Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zu verlangen, 
mindestens jedoch 5 % über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank, es sei 
denn, der Kunde weist nach, dass die N&A GbR ein wesentlich geringerer Zinsschaden 
entstanden ist. Die N&A GbR behält sich vor, für Mahnungen eine Bearbeitungsgebühr von 
EUR 5,0 zu berechnen.  
6. Die N&A GbR ist berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, wenn bei 
objektiver Würdigung anzunehmen ist, dass sich die Vermögensverhältnisse des Kunden nach 
Vertragsschluss wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn der Kunde fällige 
Forderungen der N&A GbR nicht ausgleicht und deshalb die Zahlungsansprüche der N&A 
GbR gefährdet erscheinen oder eine wesentliche Vermögensverschlechterung für die N&A 
GbR erst nach Vertragsschluss erkennbar geworden ist. Die N&A GbR kann in diesem Fall 
ferner weitere Leistungen aussetzen, bis sämtliche fälligen Forderungen aus dem betreffenden 
Vertragsverhältnis oder hiermit wirtschaftlich zusammenhängenden Verträgen oder aus 
früheren Verträgen vom Kunden bezahlt bzw. ausreichende Sicherheiten gestellt worden sind. 
Kommt der Kunde diesem Verlangen der N&A GbR nicht nach, ist die N&A GbR 
unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, anderweitig über den Liefergegenstand zu 
verfügen und als Mindestschaden 20% des vereinbarten Kaufpreises zu berechnen, es sei 
denn, der Kunde weist nach, dass der der N&A GbR entstandene Schaden geringer ist. 

  

5. Lieferung und Lieferverzug 

1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Kunden oder Transportunternehmer geht 
die Gefahr auf diesen über. Die fristgerechte Annahme ist wesentliche Vertragspflicht des 
Kunden. Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung durch die N&A GbR 
gegen alle versicherbaren Risiken versichert.  
2. Teillieferungen sind zulässig und können gesondert in Rechnung gestellt werden, es sei 
denn, sie sind wirtschaftlich nicht sinnvoll nutzbar.  
3. Bei Neukunden übernimmt die N&A GbR die Lieferung von Gegenständen nur gegen 
Vorauskasse. 
4. Die Lieferverpflichtung der N&A GbR steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn die nicht richtige oder verspätete Belieferung ist 
durch die N&A GbR verschuldet.  
5. Liefer- und Leistungsfristen sind grundsätzlich für die N&A GbR unverbindlich. Für die 
verbindliche Zusage von Liefer- und Leistungsfristen seitens der N&A GbR ist Schriftform 
erforderlich. Nach Ablauf verbindlicher Lieferfristen hat der Kunde der N&A GbR zunächst 



eine angemessene Nachfrist mit der Erklärung zu setzen, die Leistungen nach Ablauf dieser 
Frist abzulehnen. Bei fruchtlosem Verstreichen dieser Nachfrist kann der Kunde unter 
Ausschluss sonstiger Ansprüche - vorbehaltlich etwaiger Rechte gemäß Ziffer 12. - vom 
Vertrag zurücktreten.  
6. Ereignisse höherer Gewalt, auch wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges 
eintreten, berechtigen die N&A GbR, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages für eine 
der Parteien unzumutbar, kann sie vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich 
erklärt werden. Der höheren Gewalt stehen alle Umstände gleich, die der N&A GbR die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, gleichgültig ob durch betriebliche 
oder außerbetriebliche Umstände bedingt.  
7. Terminangaben über die Fertigstellung oder Auslieferung nicht fertiggestellter oder 
freigegebener Softwareteile sind im Interesse einer praxisgerechten und möglichst 
umfassenden Testphase in der Regel unverbindliche Planvorgaben. 

6. Support und Wartung 

1. Nach Vereinbarung leistet die N&A GbR Support und Wartung. Dies ist die Beratung, 
Anleitung und sonstige Unterstützung bei konkreten Problemstellungen, welche sich bei der 
Erhaltung der Einsatzfähigkeit der EDV-Systeme auf der EDV-Anlage des Kunden ergeben. 
Soweit es technisch möglich ist, kann der Kunde wählen, ob er die dazu notwendigen 
Eingaben und Änderungen unter Anleitung der N&A GbR selbst vornimmt (Support) oder 
von der N&A GbR vornehmen lässt (Wartung). Ausgenommen sind jedoch jegliche 
Programmierarbeiten, die über das zur Fehlerbeseitigung und Systemerhaltung notwendige 
Maß hinausgehen, sowie die Entwicklung komplexer IT-Konzepte, Machbarkeitsstudien etc. 
(IT-Consulting).  
2. Dem Kunden ist bewusst, dass keine Software frei von Fehlern ist und dass die N&A GbR, 
trotz aller Bemühungen im Rahmen des betriebswirtschaftlich Sinnvollen, möglicherweise 
nicht in der Lage ist, jede Support- oder Wartungsanfrage vollständig zu beantworten. Die 
N&A GbR gibt deshalb keine Garantien hinsichtlich der Lösbarkeit einer Anfrage.  
3. Für Leistungen nach Ziffer 6.1. werden die vereinbarten Stundensätze berechnet. Die 
Berechnungszeit läuft mit Beginn der Fehlerdiagnose, gegebenenfalls schon mit telefonischen 
Hinweisen auf die Handhabung des Problems; sie endet mit der Beseitigung des Problems 
bzw. mit der Feststellung, dass die N&A GbR, trotz aller Bemühungen im Rahmen des 
betriebswirtschaftlich Sinnvollen, nicht in der Lage ist, die Anfrage zu lösen. 

7. Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher aus diesem Vertragsverhältnis resultierenden 
und aller sonstigen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gegen den Kunden bestehenden 
Forderungen behält sich die N&A GbR das Eigentum an gelieferten Produkten (nachfolgend: 
"Vorbehaltsware") vor. Dies gilt auch insoweit, als die Forderungen in eine laufende 
Rechnung (Kontokorrent) eingestellt werden. 

2. Der Kunde darf Vorbehaltsware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs 
einbauen und umbilden. Eine Verbindung, Vermischung, Verarbeitung oder Umbildung der 
Vorbehaltsware erfolgt jedoch ausschließlich für die N&A GbR, die einen Miteigentumsanteil 
an der fertigen Ware oder an der neuen Sache erwirbt, der dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zum Wert der fertigen Ware oder der neuen Sache entspricht. 



3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder im Miteigentum von der 
N&A GbR stehender Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr unter 
Eigentumsvorbehalt berechtigt. Seine künftigen Forderungen aus der Weitergabe der 
Vorbehaltsware tritt der Kunde hiermit im jeweiligen Rechnungswert der Vorbehaltsware bis 
zur vollständigen Bezahlung sämtlicher in Ziffer IX/1 genannten Ansprüche zur Sicherheit an 
die N&A GbR ab, welche diese Abtretung annimmt. Besteht an den veräußerten 
Gegenständen nur ein Miteigentumsanteil von der N&A GbR, sind die Forderungen jeweils in 
Höhe des Verkaufswertes dieses Anteils, aber mit Vorrang vor den übrigen Forderungen, 
abgetreten. Auf Verlangen der N&A GbR wird der Kunde der N&A GbR Namen und 
Anschrift der betreffenden Abnehmer sowie Art und Umfang seiner gegen diese bestehenden 
Ansprüche mitteilen. Die N&A GbR darf zur Sicherung ihrer Zahlungsansprüche jederzeit 
diese Abtretung offenlegen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der 
Vorbehaltsware ist nicht erlaubt. 

4. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum der N&A 
GbR hinweisen und die N&A GbR unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Der Kunde trägt 
alle Kosten eines Interventionsverfahrens und anderer Abwehrmaßnahmen im 
Zusammenhang mit einem solchen Zugriff Dritter. 

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - insbesondere Zahlungsverzug - oder wenn 
Tatsachen vorliegen, die eine Zahlungseinstellung erwarten lassen, entfällt die Berechtigung 
des Kunden zur Weiterveräußerung, zum Einzug von Forderungen und zur Be- und 
Verarbeitung bzw. Verbindung von Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden und die N&A 
GbR kann die Abtretung von Herausgabeansprüchen des Kunden gegen Dritte verlangen. 
Diese Rechte der N&A GbR bestehen auch dann, wenn die gesicherten Forderungen bereits 
verjährt sind. Die Rücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware durch die N&A GbR gilt 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. Die N&A GbR ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu 
verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Forderungen gegen den Kunden aus 
deren Erlös zu befriedigen. Auf Verlangen des Kunden wird die N&A GbR Sicherheiten 
insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10% 
übersteigt. Sofern die N&A GbR zur Ausübung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt ist, 
gewährt der Kunde der N&A GbR zum Zweck der Abholung der Vorbehaltsware zu 
geschäftsüblichen Zeiten unwiderruflich und uneingeschränkt Zugang zu seinen 
Geschäftsräumen bzw. seinem Betriebsgelände. 

  

 8. Gewährleistung für Hardware-Produkte 

1. Die N&A GbR leistet Gewähr dafür, dass gelieferte Hardware-Produkte zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs frei von Material- und Herstellungsmängeln sind, die den Wert oder die 
Tauglichkeit dieser Hardware-Produkte erheblich mindern. Ferner leistet die N&A GbR 
Gewähr dafür, dass gelieferte Hardware-Produkte die ausdrücklich von der N&A GbR 
schriftlich zugesicherten Eigenschaften besitzen. Eine Gewähr für die Weiterverkäuflichkeit 
der Produkte oder deren Eignung zu einem bestimmten Verwendungszweck übernimmt die 
N&A GbR grundsätzlich nicht.  
2. Von der N&A GbR herausgegebene technische Datenspezifikationen oder 
Qualitätsbeschreibungen stellen keine Zusicherungen dar, es sei denn, dass sie ausdrücklich 
als solche von der N&A GbR schriftlich bestätigt worden sind.  
3. Der Kunde trifft im Rahmen des Zumutbaren, soweit dies nicht ausdrücklich schriftlich 
durch die N&A GbR übernommen wurde, die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, 



Meldung, Eingrenzung und Dokumentation der Fehler und sonstigen Mängel.  
4. Der Käufer muss im Falle des Versendungskaufes Schäden an der Verpackung sofort dem 
Transportunternehmen mitteilen und den Tatbestand aufnehmen lassen. Weitere Schäden 
muss er der N&A GbR unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 
Erhalt der Ware, schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind der N&A GbR unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen.  
5. Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl der N&A GbR kostenlose Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Falls die Nachbesserung fehlschlägt, also z.B. die N&A GbR die Mängel 
auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht beseitigt, ist der Kunde berechtigt, 
entweder Rückgängigmachung des Vertrages oder eine angemessene Herabsetzung des 
Kaufpreises zu verlangen.  
6. Die Gewährleistungsfrist sowie die Frist für ggf. bestehende Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht 
werden, beträgt 6 Monate ab Betriebsbereitschaft. 
7. Eine Abtretung der Gewährleistungsansprüche durch den Kunden ist ausgeschlossen.  
8. Weitergehende Gewährleistungsansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.  
9. Wird ein System auf Wunsch des Kunden nicht von der N&A GbR installiert, hat der 
Kunde im Gewährleistungsfall die ordnungsgemäße Installation nachzuweisen.  
10. Der Kunde beachtet bei der Nutzung der Hardware und der Feststellung, Meldung und 
Eingrenzung von Fehlern und sonstigen Mängeln die Hinweise der N&A GbR. Ansonsten 
entfällt die Gewährleistung, wenn das Produkt durch den Kunden oder Dritte unsachgemäß 
installiert, gewartet, repariert, benutzt, verändert oder Umgebungsbedingungen ausgesetzt 
wird, die nicht den Installationsanforderungen der N&A GbR bzw. denen des Herstellers 
entsprechen oder der aufgetretene Fehler in ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass 
der Kunde einen Fehler nicht angezeigt und nicht unverzüglich Gelegenheit zur 
Nachbesserung gegeben hat, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht 
ursächlich für den gerügten Mangel sind. Die Gewährleistung entfällt ferner, wenn ohne die 
schriftliche Zustimmung der N&A GbR technische Originalkennzeichen, Aufkleber, 
Seriennummern oder ähnliche Kennzeichen geändert oder beseitigt werden. Von der 
Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere Mängel bzw. Schäden, die zurückzuführen 
sind auf: betriebsbedingte Abnutzung und normaler Verschleiß / Bedienungsfehler und 
fahrlässiges Verhalten des Kunden / Betrieb mit falscher Stromart oder -spannung sowie 
Anschluss an ungeeignete Stromquellen / Brand, Blitzschlag, Explosion oder netzbedingte 
Überspannung / Feuchtigkeit aller Art / falsche oder fehlerhafte Programm-Software- 
und/oder Verarbeitungsdaten sowie jegliche Verbrauchs- und Verschleißteile wie 
Druckköpfe, Toner, Farbbänder, Patronen, Datenträger etc.  
11. Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, 
werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur zu den jeweils gültigen N&A GbR-
Kundendienstpreisen und -bestimmungen berechnet.  
12. Die N&A GbR ist im Gewährleistungsfall lediglich verpflichtet, die bei Auslieferung 
vorhandene Installation der Hard- und Software wiederherzustellen. Die N&A GbR ist nicht 
verpflichtet, die Daten des Kunden zu sichern und/oder wiederherzustellen. 

9. Gewährleistung für Softwareprodukte 

1.Softwareprodukte sowie Betriebssysteme von Drittfirmen, die als solche in der N&A GbR 
Preis- und Produktliste ausgewiesen sind (Fremdsoftware), werden von der N&A GbR 
grundsätzlich auf der Basis und zu den Bedingungen eines zwischen der Drittfirma und dem 
Kunden gesondert abzuschließenden Softwareüberlassungs-und Lizenz-Vertrages 
weitergegeben. Für Fremdsoftware leistet die N&A GbR keine Gewähr.  



2.Keine Gewährleistungsansprüche bestehen ferner für nicht von der N&A GbR gelieferte 
Softwarekopien sowie für Software, die auf einem Computersystem betrieben wird, dass nicht 
die Mindesthardwarekonfiguration und Softwareausstattung gemäß der Software-
Produktbeschreibung aufweist.  
3. In den Fällen des Verkaufs von Standardsoftware durch die N&A GbR im eigenen Namen 
gelten die Regelungen unter 8. sinngemäß.  
4. Die N&A GbR gewährleistet, dass von der N&A GbR gegen Entgelt entwickelte und 
lizensierte Softwareprodukte (Eigensoftware) die Funktionen und Leistungsmerkmale 
erfüllen, die in der zum Zeitpunkt der Lizenzerteilung gültigen Software-Produktbeschreibung 
für die betreffenden Eigensoftwareprodukte enthalten sind und nicht mit Fehlern behaftet 
sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesehen Gebrauch 
aufheben oder wesentlich mindern. Ferner gewährleistet die N&A GbR, dass die zur Nutzung 
überlassene Eigensoftware im Zeitpunkt der Lizenzerteilung frei von Rechten Dritter ist, die 
den nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Die technischen 
Daten, Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen in der Software-Produktbeschreibung 
stellen keine Zusicherung dar, es sei denn, sie sind ausdrücklich als solche von der N&A GbR 
bestätigt worden.  
5. Dem Kunden ist bekannt, dass nach dem Stand der Technik Fehler in Software und dem 
zugehörigen sonstigen Material nicht ausgeschlossen werden können.  
6. Für den Fall, dass bestimmte Funktionen oder Leistungsmerkmale der Software-
Produktbeschreibung nicht erfüllt werden oder dass vom Kunden Fehler schriftlich oder in 
nachvollziehbarer Weise mitgeteilt werden, erfolgt nach Wahl der N&A GbR Nachbesserung, 
die auch darin bestehen kann, dass dem Kunden eine neue Programmversion zur Verfügung 
gestellt wird.  
7. Bleiben wiederholte Nachbesserungsversuche der N&A GbR erfolglos oder bietet die N&A 
GbR keine fehlerfreie neue Programmversion an, ist der Kunde berechtigt, entweder 
Rückgängigmachung des Vertrages oder eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises zu 
verlangen.  
8. Der Gewährleistungsanspruch entfällt hinsichtlich solcher Programme oder Programmteile, 
die vom Kunden selbst oder durch einen Dritten geändert oder erweitert wurden, es sei denn, 
der Kunde weist nach, dass solche Änderungen oder Erweiterungen für den Mangel nicht 
ursächlich sind. Der Gewährleistungsanspruch entfällt ferner für Fehler, Störungen oder 
Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, Fehler der Hardware, der Betriebssysteme, 
Nichtbeachtung der Datensicherungsvorschriften oder sonstige, außerhalb des 
Verantwortungsbereichs der N&A GbR liegende Vorgänge zurückzuführen sind oder wenn 
der Auftraggeber der N&A GbR die Möglichkeit verweigert, die Ursache des gemeldeten 
Fehlers oder Mangels zu untersuchen.  
9. Im übrigen gelten die Ziffern 8.3., 8.5. - 8.11. entsprechend. 

10. Gewährleistung bei EDV-Projekten 

1. Die N&A GbR gewährleistet, dass Programme und Konzepte, die in EDV-Projekten für 
den Kunden individuell erarbeitet und umgesetzt werden, nicht mit Mängeln behaftet sind, die 
den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der 
Tauglichkeit bleibt außer Betracht. Dem Kunden ist bekannt, dass es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm oder vollkommen 
fehlerfrei Netzwerkinstallation zu erstellen.  
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit der Abnahme.  
3. Die Ziffern 8.3., 8.7., 8.10. und 8.11. gelten entsprechend. 



 

11. Test- und Wartungsmaterial  

1. Diagnose-Software, Dokumentation; Geräte und andere Materialien, die von der N&A GbR 
zum Zweck der Installation, Durchführung von Gewährleistungsarbeiten oder Erbringung von 
Dienstleistungen benötigt werden, können zusammen mit den N&A GbR-Produkten geliefert 
werden, und werden auf Wunsch von der N&A GbR beim Kunden aufbewahrt; sie bleiben 
jedoch Eigentum der N&A GbR.  
2. Der Kunde ist verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung Sorge zu tragen und 
darf die genannten Test- und Wartungsmittel nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
der N&A GbR benutzen oder Dritten zugänglich machen. 

12. Haftungsbeschränkung  

1. Wegen der Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung haftet die 
N&A GbR auch für deren leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dieser Ausschluss gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß 
gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
wird.  
2. Soweit hiernach die N&A GbR wegen leichter Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung auf 
denjenigen Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen die N&A GbR bei 
Vertragsschluss aufgrund der dort bekannten Umstände typischerweise rechnen musste. In 
diesen Fällen haftet die N&A GbR nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder 
entgangenen Gewinn.  
3. Die N&A GbR haftet für den Verlust von Daten und Programmen und deren 
Wiederherstellung ebenfalls nur in den sich aus 12.1. ergebenden Fällen der Haftung der 
N&A GbR wegen leichter Fahrlässigkeit und auch nur insoweit, als dieser Verlust nicht durch 
angemessene Vorsorgemaßnahmen des Kunden, soweit diese nicht von der N&A GbR 
vertraglich übernommen worden sind, insbesondere die tägliche Anfertigung von 
Sicherungskopien aller Daten und Programme, vermeidbar gewesen wäre.  
4. Eine eventuelle Haftung der N&A GbR wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
oder aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.  
5. Die N&A GbR haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten Informationen, und zwar 
weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von 
Rechten Dritter sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er die Informationen 
übermittelt.  
6. Beruht ein Schaden auf einem Ereignis, das aus der Sphäre eines Dienstanbieters, bei dem 
die N&A GbR Kunde ist (z.B. Übertragungswege der Deutschen Telekom AG), so übernimmt 
die N&A GbR hierfür keine Haftung. 

13. Datenschutz 

13.1 Datenschutzerklärung 

  

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen 
besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der Neuhofer & Ansorge GbR. Eine 
Nutzung der Internetseiten der Neuhofer & Ansorge GbR ist grundsätzlich ohne jede Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres 
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 



Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine 
gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Neuhofer & Ansorge 
GbR geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 
Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und 
Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die 
ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
Die Neuhofer & Ansorge GbR hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 
Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken 
aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund 
steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, 
beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
13.2. Begriffsbestimmungen 

 

Die Datenschutzerklärung der Neuhofer & Ansorge GbR beruht auf den Begrifflichkeiten, die 
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl 
für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 
Begrifflichkeiten erläutern. 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
a)    personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 
b)    betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
c)    Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
d)    Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
e)    Profiling 



Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
f)     Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 
die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr 
einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 
g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die 
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
h)    Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
i)      Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr 
um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 
j)      Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
k)    Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
13.3 Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 
Neuhofer & Ansorge GbR 
Liebigstraße 3 
84030 Landshut 
Deutschland 



Tel.: +49 871 6606460 
E-Mail: info(at)neuhofer-ansorge.de 
Website: www.neuhofer-ansorge.de 
 
13.4 Cookies 

 
Die Internetseiten der Neuhofer & Ansorge GbR verwenden Cookies. Cookies sind 
Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 
gespeichert werden. 
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht 
aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten 
Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies 
ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der 
betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu 
unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID 
wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann die Neuhofer & Ansorge GbR den Nutzern dieser 
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht 
möglich wären. 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 
Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die 
Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den 
Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, 
die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut 
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel 
ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, 
die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit 
der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies 
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies 
ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung 
von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen  
unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 
 
13.5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

 
Die Internetseite der Neuhofer & Ansorge GbR erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite 
durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen 
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den 
Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen 
und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die 
Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die 
Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-
Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die 
der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme 
dienen. 



Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Neuhofer & Ansorge 
GbR keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer 
Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 
Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese 
anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Neuhofer & Ansorge GbR 
daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau 
für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten 
der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
13.6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten 
der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 
13.7. Rechte der betroffenen Person 

 
a)    Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
b)    Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über 
folgende Informationen zugestanden: 
o    die Verarbeitungszwecke 
o    die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
o    die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

o    falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

o    das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 



o    das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
o    wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
o    das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

o    Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. 
Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, 
Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu 
erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
c)    Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 
der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist: 
o    Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
o    Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und 
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

o    Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

o    Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
o    Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

o    Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

o    Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 
von personenbezogenen Daten, die bei der Neuhofer & Ansorge GbR gespeichert sind, 
veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Neuhofer & Ansorge GbR 
wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
  



Wurden die personenbezogenen Daten von der Neuhofer & Ansorge GbR öffentlich gemacht 
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur 
Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Neuhofer & Ansorge GbR 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber 
in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der 
Neuhofer & Ansorge GbR wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen 
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist: 
o    Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

o    Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen Daten. 

o    Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

o    Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

o    Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person 
die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Neuhofer & Ansorge GbR 
gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der Neuhofer & 
Ansorge GbR wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 
  

f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 



soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit an einen Mitarbeiter der Neuhofer & Ansorge GbR wenden. 
g)    Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling. 
Die Neuhofer & Ansorge GbR verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
Verarbeitet die Neuhofer & Ansorge GbR personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 
Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Neuhofer & Ansorge GbR der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Neuhofer & Ansorge GbR die 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 
der Neuhofer & Ansorge GbR zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden 
Mitarbeiter der Neuhofer & Ansorge GbR oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der 
betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 
werden. 
h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich 
auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den 
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher 
Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit 
ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Neuhofer & Ansorge GbR 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen 



der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens 
einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. 
i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. 
 
13.8. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen 
Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 
Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, 
beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten 
Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die 
Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch 
gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem 
Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
13.9. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies 
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren 
oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht 
die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge 
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von 
Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer 
rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein 
Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, 
ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 



Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge 
auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren 
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb 
gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat 
insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die 
betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 
 
13.10. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder 

einem Dritten verfolgt werden 

 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner. 
 
13.11. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 
 
13.12. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 

personenbezogenen  

Daten;  

 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil 
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem 
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten 
zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene 
Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn 
unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht 
geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den 
Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter 
klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte. 
 
 
 
 
 
 



13.13. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 

 

14. Schlussbestimmungen 

14.1 

Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamte Aufhebung des Vertrages 

bedürfen der Schriftform, auch die Abänderung oder Aufhebung des 

Schriftformerfordernisses. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 

Vertrag ist, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 

Rechts, öffentlich - rechtliches Sondervermögen oder im Inland ohne Gerichtsstand ist, 

Landshut. Für die von der Neuhofer & Ansorge GbR auf der Grundlage dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende Ansprüche 

gleich welcher Art gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Bestimmungen zum Einheitlichen UN-Kaufrecht über den Kauf beweglicher 

Sachen. 

 

 

14.2 

Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder des Vertrages 

unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der 

Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die 

Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie 

die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für 

Unvollständigkeiten. 

 


